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Die Untersuchungen auf die chemischen Parameter der Anlage 2 TrinkwV 
einschließlich PSM ergeben – soweit untersucht – keinen Grund zur Beanstandung. 
 
Auch bei den Indikatorparametern (Anlage 3 TrinkwV) sind – soweit untersucht – die 
Grenzwerte eingehalten. 
 
Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an Trinkwaser gestellt 
werden, sind vorbehaltlich eines ausreichend hohen Sauerstoffgehalt an und für sich 
erfüllt. Da die Basekapazität bis pH 8,2 größer als 0,5 mmol/l ist, darf jedoch nach 
DIN 50930 Teil 6 schmelztauchverzinkter Stahl ohne Einzelfallprüfung nach DIN 
50931 Teil 1 (bei Neuinstallationen) nicht mehr verwendet werden. Da die 
Basekapazität bis pH 8,2 auch noch größer als 0,7 mmol/l ist, ist mit dem Ausbleiben 
schützender Deckschichten zu rechnen. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit der 
Zinkgerieselkorrosion erhöht, da der Zinkgerieselquotient kleiner als 0,3 mmol/l (= 
18,6 mg/l) beginnt, liegt. Im Warmwasserbereich wird im Übrigen generell – d.h. 
unabhängig vom Chemismus – von der Verwendung verzinkten Stahls abgeraten. 
Schmelztauchverzinkter Stahl ist daher grundsätzlich nicht zu empfehlen. Da die 
Leitfähigkeit des Wassers (bei 20 °C ) größer als 500 µS/cm ist, kann darüber hinaus 
die Korrosionswahrscheinlichkeit bei der Edelstahlplattenwärmetauschern, die mit 
Kupfer hartgelötet sind, erhöht sein. 


